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Die Grösse eines Parlaments ist eine
Frage, die in der Politik nur selten ernst-
haft diskutiert wird. Bei der Bestim-
mung der Sitzzahl orientiert man sich
meist nicht an funktionalen Überlegun-
gen, sondern an historischen Vorläufer-
modellen (so etwa im 19. Jahrhundert in
den drei Kantonen Aargau, Bern und
Waadt am Rat der Zweihundert des alten
bernischen Patrizierstaates, welchem ja
alle drei angehört hatten). Ist die Sitz-
zahl einmal festgelegt, wird in der Regel
lange daran festgehalten. Auch bei Par-
lamentsreformen blieb diese Frage lange
Zeit jeweils im Hintergrund. Viel
umstrittener und in den politischen
Auswirkungen auch wesentlich bedeut-
samer sind die Wahlsysteme (also Pro-
porz oder Majorz, Sperrklauseln und die
Grösse und Bildung der Wahlkreise). Erst
in den letzten Jahren ist, zumindest in
den Schweizer Kantonen, das Interesse
der Politik an der Grösse eines Parla-
ments geweckt worden. Anlass dazu
waren Forderungen von zumeist bürger-
licher Seite nach einem effizienteren
und damit auch kostengünstigeren Rats-
betrieb.

Dieses lange Zeit vorherrschende, und
ausserhalb der Schweiz immer noch beste-
hende Desinteresse der Politik an der Frage
nach der Grösse eines Parlaments findet
seinen Niederschlag auch in der Wissen-
schaft. Es existieren sehr viele Analysen
über die Wahlsysteme und ihre Auswirkun-
gen auf das politische System und die darin
agierenden Parteien1. Man stösst in der
wissenschaftlichen Literatur auch auf eine
Vielzahl von Untersuchungen zum Funktio-
nieren eines Parlaments, also zu seinen
Kommissionen, Fraktionen, Instrumenten
und so weiter. Zu dessen Grösse findet man
aber praktisch nichts.
In seinem Kommentar zur (alten) schwei-
zerischen Bundesverfassung schreibt der
Staatsrechtler Jean-François Aubert, dass
die Grösse eines Parlaments ein freier poli-
tischer Entscheid sei. Die Mitgliederzahl
darf nach Aubert nicht zu klein sein, um
den Unterschied zu einem Regierungskolle-
gium oder einer Expertenkommission zu

betonen. Vor allem muss sie gross genug
sein, um die Vielfalt einer pluralistischen
Gesellschaft ausreichend abzubilden.
Andererseits darf nach Aubert ein Parla-
ment auch nicht zu gross sein, da sonst
seine Handlungsfähigkeit beeinträchtigt
würde2. Mit diesen beiden Ecksteinen zur
Bestimmung der optimalen Grösse eines
Parlaments, der Repräsentationsfunktion
und der Arbeitseffizienz, wollen wir uns in
diesen einleitenden Bemerkungen zu den
Erfahrungsberichten aus den Kantonen
etwas näher auseinandersetzen.

1. Die Repräsentationsfunktion
des Parlaments

Ein internationaler Vergleich zeigt, dass
die zur Zeit existierenden nationalen Parla-
mente zwischen rund 50 und 800 Sitze zäh-
len: Im europäischen Raum finden wir die
kleinsten in Island und Zypern mit 42 resp.
50 Mitgliedern; über die grössten verfügen
Deutschland, Frankreich, Italien und Gross-
britannien mit jeweils rund 600 Abgeord-
neten. Generell besteht ein gewisser, aber
nicht direkt proportionaler Zusammenhang
zwischen Parlamentsgrösse und Bevölke-
rungszahl. Je mehr Bürgerinnen und Bürger
zu vertreten sind, desto mehr Mitglieder
zählt in der Regel ein Parlament. Die Grös-
se des Territoriums spielt hingegen keine
Rolle: so sitzen zum Beispiel im australi-
schen Parlament lediglich 125 Abgeordne-
te3.
Das gleiche Bild ergibt sich auch bei den
Teilstaaten eines Landes. In Deutschland
haben die bevölkerungsmässig kleinen
Stadtstaaten Bremen und Hamburg die
kleinsten Parlamente (rund 100 Mitglie-
der), die bevölkerungsreichsten Bundes-
länder Bayern und Nordrhein-Westfalen
weisen die grössten auf. Entsprechend
sieht es in der Schweiz aus: Appenzell-
Innerrhoden hat 46 Parlamentsmitglieder,
14 Kantone weisen zwischen 80 und 130
Sitze auf, und die bevölkerungsreichsten
Kantone Zürich, St. Gallen und Waadt (180)
sowie Bern und Aargau (bisher 200, ab den
nächsten Wahlen 160 resp. 140) haben
auch die grössten Parlamente4. Analoges

gilt auch für die Stadt- und Gemeindepar-
lamente: deren Mitgliederzahl bewegt sich
in der Schweiz zwischen 30 (in vielen klei-
neren Städten) und 125 (in Zürich).
Mit dieser groben Anpassung der Parla-
mentsgrösse an die Einwohnerzahl einer
politischen Einheit wird versucht, im Parla-
ment eine möglichst gute Repräsentation
der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf
ihre politischen Ideen und ihre territoriale
Herkunft zu erreichen. 
Für die proportionale Vertretung der ein-
zelnen politischen Gruppierungen spielt
allerdings die Parlamentsgrösse keine
Rolle. Ob eine kleine Partei den Sprung ins
Parlament schafft, ist im Proporzsystem
weitgehend von der Wahlkreisgrösse
(natürliche Sperrklausel) und allfälligen
rechtlichen Sperrklauseln abhängig. Dies
sei an einem Beispiel dargestellt: Bei
einem Parlament mit 100 Mitgliedern und
fünf Wahlkreisen mit je 20 Mandaten
braucht eine Partei in einem Wahlkreis
knapp 5% der Stimmen für ein Vollmandat5,
d.h. einen sicheren Sitz. In einem doppelt
so grossen Parlament mit 200 Mandaten,
aber mit 20 Wahlkreisen mit je 10 Manda-
ten müsste sie hingegen gut 9%6 Wähleran-
teil für dieses Vollmandat erzielen.
Mehr Bedeutung hat die Grösse des Parla-
ments für die Vertretung der geografischen
Gebiete. Je grösser ein Parlament, umso
kleiner wird in einer politischen Einheit die
Zahl der Bürger, die von einem Parlaments-
mitglied vertreten werden. In den schwei-
zerischen Kantonen ist die Verteilung am
feinsten in Appenzell Innerrhoden, wo auf
324 Einwohner ein Parlamentsmandat
kommt. Am gröbsten ist sie in Zürich mit
rund 6500 Einwohner je Sitz und in Bern
mit 4700 (nach der Reduktion auf 160 wer-
den es knapp 5900 sein). Auf nationaler
Ebene sind diese Vertretungszahlen natür-
lich wesentlich grösser (für die Schweiz
1:36'000, für Deutschland 1:125‘000).
Selbstverständlich spielt aber auch für die
regionale Repräsentation die Wahlkreisge-
ometrie eine wichtige Rolle. Besteht in
einer politischen Einheit nur ein einziger
Wahlkreis (wie z.B. im Kanton Genf) ist
keine Gewähr für eine proportionale Vertre-
tung aller Regionen vorhanden. Am besten
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ist diese regionale Vertretung garantiert
bei einem Majorzsystem mit lauter Einer-
wahlkreisen wie in Grossbritannien oder
Frankreich; dies geschieht dann allerdings
zu Lasten der Repräsentativität in Bezug
auf die politischen Einstellungen, da hier
kleinere Parteien praktisch keine Erfolgs-
chancen haben.
Zusammenfassend gilt, dass die Parla-
mentsgrösse zwar in einer gewissen Rela-
tion zur Einwohnerzahl stehen sollte, sie
aber keine entscheidende Rolle spielt für
die Frage der Vertretung der unterschied-
lichen politischen und regionalen Interes-
sen. Ausschlaggebend sind hier Wahlsy-
stem, Wahlkreisgrösse und Wahlkreisgeo-
metrie.

2. Parlamentsgrösse und Funk-
tionieren eines Parlaments

Ein erster Anhaltspunkt für die optimale
Grösse eines Parlaments unter dem Aspekt
seiner Effizienz ergibt sich von den Aufga-
ben her, die ein Parlament zu erfüllen hat.
Aus den oben angestellten Zahlenverglei-
chen geht hervor, dass nationale Parlamen-
te in der Regel mehr Mitglieder zählen als
solche von Gliedstaaten (z.B. Kantone) und
diese wiederum mehr als städtische Parla-
mente. Diese Abstufung macht Sinn; denn
der Arbeitsaufwand in einem nationalen
Parlament beinhaltet mehr Bereiche (so
etwa Aussenpolitik, Armee) als in einem
Kantonsparlament. Zudem ist die Gesetzge-
bungsarbeit auch bei stark föderalistisch
geprägtem Staatsaufbau auf Landesebene
umfassender als in den Gliedstaaten. Für
letztere ist der Rahmen mit nationalen Vor-
gaben (Rahmengesetzen) oft bereits weit-
gehend abgesteckt und es geht vielfach nur
noch um die Umsetzung übergeordneter
Bestimmungen.
Ein zweiter Anhaltspunkt für die Bestim-
mung einer optimalen Parlamentsgrösse ist
die Organisation der Arbeit im Parlament.
Eine sehr wichtige Rolle spielen bei dieser
Arbeit die Kommissionen und die Fraktio-
nen.
Für sogenannte Arbeitsparlamente besteht
der Grundsatz, dass jedes Parlamentsmit-
glied einerseits mindestens einer Parla-
mentskommission angehören soll. Anderer-
seits ist darauf zu achten, dass die Abge-
ordneten nicht durch die Verpflichtung
überfordert werden, in einer Vielzahl von
Kommissionen mitwirken zu müssen. Unter
Arbeitsparlamenten versteht man diejeni-
gen, welche die Gesetzgebung wesentlich
mitgestalten (also z.B. die schweizerische
Bundesversammlung oder der amerikani-

sche Kongress) und nicht bloss die Vorla-
gen der Regierung je nach Fraktionszuge-
hörigkeit ziemlich bedingungslos unter-
stützen oder ablehnen (wie z.B. das engli-
sche Parlament)7. Die Anzahl der Kommis-
sionen kann variieren. Sie orientiert sich in
der Regel an der Anzahl der eigenständigen
politischen Bereiche (oft auch an der
Anzahl der entsprechenden Regierungsmi-
nisterien) und beläuft sich in der Praxis auf
ungefähr acht bis fünfzehn. Wenn man von
der aus der betriebswirtschaftlichen For-
schung und der politischen Praxis als ideal
ausgewiesenen Kommissionsgrösse von 13-
15 Mitgliedern ausgeht, ergibt sich eine
maximale Zahl von ca. 180 Parlamentsmit-
gliedern, damit jedes in mindestens in
einer Kommission Einsitz nehmen kann.
Natürlich besteht die Möglichkeit, die Mit-
gliederzahl einer Kommission nach oben
oder nach unten zu variieren. Sie darf aber
nicht zu klein sein, um auch kleine Frak-
tionen in die Kommissionsarbeit einzube-
ziehen, und sie sollte auch nicht zu gross
sein, um nicht ein Miniparlament, sondern
eine arbeitsfähige Kommission zu haben.
Neben den Kommissionen sind auch die
Fraktionen für einen effizienten Ratsbe-
trieb wichtig, indem sie die Meinungen der
einzelnen Abgeordneten bündeln, die Mei-
nungsbildung und Entscheidfindung ihrer
Mitglieder vorantreiben und die Diskussion
strukturieren. Wir haben oben festgehal-
ten, dass die Wahlchancen für die kleinen
Parteien bei einem verkleinerten Parlament
an sich nicht schlechter sind, weil dafür die
Wahlkreisgrösse entscheidend ist. Nicht
abstreiten lässt sich aber, dass in einem
kleineren Parlament die einzelnen Fraktio-
nen weniger Mitglieder haben werden. Bei
einer radikalen Verkleinerung (z.B. auf 80)
ergeben sich daraus für kleine Fraktionen
Probleme, weil zuviel Arbeit (Fraktionslei-
tung, Fraktionssprecherin, Kommissionssit-
ze etc.) auf zu wenig Köpfe verteilt werden
muss. 
Die Ratsgrösse ist für die Effizienz eines
Parlaments also durchaus von Bedeutung.
In den in der Schweiz in den letzten Jah-
ren geführten Diskussionen über eine Ver-
kleinerung der Parlamente standen aller-
dings nicht diese Organisations- und Effi-
zienzüberlegungen im Vordergrund, son-
dern die Vermutung, dass mit dieser Mass-
nahme finanzielle Einsparungen möglich
wären. So wurde zum Beispiel vermutet,
dass die Sitzungsdauer verkürzt würde, da
es in den Debatten zu weniger Wortmel-
dungen kommen und die Anzahl der vom
Plenum zu behandelnden persönlichen Vor-
stösse abnehmen werde. Ein Vergleich zwi-
schen den beiden gleichberechtigten, aber

zahlenmässig sehr unterschiedlichen Rats-
kammern der Bundesversammlung legt
nahe, dass diese Vermutungen empirische
Evidenz haben. Die sich daraus ergebenden
finanziellen Einsparungen für den Parla-
mentsbetrieb dürften sich angesichts der
bescheidenen Entschädigungen der
schweizerischen Parlamentarier (v.a. auf
Kantons- und Gemeindeebene) jedoch in
engen Grenzen halten. Mehr ins Gewicht
fallen wird die bei einem kleineren Parla-
ment zu erwartende Reduktion der persön-
lichen Vorstösse bei den Kosten der Ver-
waltung, verursacht doch die in der Regel
sehr ausführliche Beantwortung dieser Vor-
stösse durch die Regierung einen grossen,
bisher freilich noch nie bezifferten Auf-
wand.

7 Siehe dazu Klaus von Beyme, Die parlamentarische Demokratie, Opladen 1999 (3. Aufl.), S. 218 ff. sowie Alois Ochsner, Die
schweizerische Bundesversammlung als Arbeitsparlament, Entlebuch (Diss. St. Gallen) 1987, S. 1 f.


